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B. Wissenschaftliche Mitteilungen

HuGo HUBER, Freiburg

Zu den dynamischen Methoden in der Versicherungsmathematik:
Neue Bedingungen, die das Bestehen relativer finanzieller
Beharrungszustinde gewahrleisten / Anwendung in der

Krankenversicherung
' Meinem verehrten Lehrer Peter Thullen
zum 85. Geburtstage

1 Einleitung

Diese Arbeit will einen Beitrag zur “dynamischen Mathematik” der Sozialen Sicher-
heit leisten und gleichzeitig die Anwendbarkeit dieser Mathematik in der Kranken-
versicherung aufzeigen.

Unter “dynamischer Mathematik™ der Sozialen Sicherheit soll “eine Mathematik
verstanden werden, welche die demographischen und wirtschaftlichen Faktoren, so-
weit sie Einfluss auf die Finanzierung der Systeme der Sozialen Sicherheit haben,
bewusst und unmittelbar in die Grundwerte und Rechenmechanismen integriert und
daher es moglich macht, diesen Einfluss mathematisch getrennt nach den verursa-
chenden Faktoren zu erfassen und in Evidenz zu setzen und zugleich Hintergriinde
und zwangslaufige Entwicklungen zu verdeutlichen” (Zitat aus [4], S. 3).

Es wird von einem System von Einnahmen, Ausgaben und Reserve ausgegangen.
Zugrunde gelegt sind kontinuierliche oder dynamische Prozesse; neben dem techni-
schen Zinsfuss oder der Zinsintensitit werden auch andere (wirtschaftliche oder de-
mographische) Wachstumsraten bzw. Intensitdten herangezogen. In jedem solchen
System gilt:

Reservednderung = Zinsen + Pramieneinnahmen — Ausgaben (A)

Der Begriff des relativen finanziellen Beharrungszustandes, in dem die Wachstums-
intensitdten der Einnahmen, Ausgaben und Reserve gleich sind, ist grundlegend und
erleichtert die versicherungsmathematische Behandlung der dynamischen Prozesse.
Erinnert sei ebenfalls an den wichtigen Begriff des relativen Beharrungszustandes
einer Bevolkerung, in welchem die Altersstruktur der zugehorigen Personen (nicht
notwendig deren absolute Anzahl) unverandert bleibt.

Mitteilungen der Schweiz. Vercinigung der Versicherungsmathematiker, Heft 1/1992
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Wir gehen von einer offenen Risikogemeinschaft aus, einer Bevolkerung, die sich
durch Neuzuginge stets erneuert und somit die Eigenschaft der Perennitit, der
unbeschrinkten Dauer, besitzt. Von einem bestimmten Zeitpunkt an wird man eine
konstante Altersstruktur iiber die Neuzuginge annehmen.

Im Ablauf einer Projektion (Vorausberechnung des Versicherungssystems fiir einen
geniigend langen Zeitraum) unterscheidet man im allgemeinen zwei Phasen:

a) Anlaufphase, die zu Beginn iiberwiegend durch die Anfangsbedingungen
gepragt ist, in der sich aber nach und nach der Einfluss der Neugenerationen
spiirbar macht, bis ein relativer demographischer und finanzieller Beharrungs-
zustand erreicht ist, und

b) die zeitlich unbegrenzte Endphase dieses Zustandes, welche mathematisch
voll erfasst werden kann.

In dieser Arbeit werden zuerst neue Bedingungen aufgestellt, die das Bestehen des
relativen finanziellen Beharrungszustandes gewdihrleisten:

Bei konstanten Wachstumsintensitdten befindet sich ein Versicherungssystem
bereits in einem relativen finanziellen Beharrungszustand, es sei denn, die
Finanzierung geschehe durch Umlage.

Konvergieren die Wachstumsintensitéten fiir £ — oo, so konvergiert, abge-
sehen von Ausnahmefillen, das Versicherungssystem gegen einen relativen
finanziellen Beharrungszustand.

Danach wird auf die Anwendung in der Krankenversicherung eingegangen. Die
Struktur und Dynamik der schweizerischen Krankenpflegekosten werden beschrie-
ben. Im relativen finanziellen Beharrungszustand werden fiir variable Zins- und Ko-
stensteigerungssitze Gesamteinnahmen, Pramien und Reserven nach dem Anwart-
schaftsdeckungs- und dem Umlageverfahren berechnet und der Einfluss verschiede-
ner Finanzierungsverfahren auf die Pramien aufgezeigt.

Einleitend werden an die Definition der Wachstumsintensitéit und an die Anwendung
der kontinuierlichen Methode bei der Zinseszinsrechnung erinnert und die notwen-
digen Begriffe eingefiihrt. Beziiglich der Bezeichnungen halten wir uns weitgehend
an [4].
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2 Neue Bedingungen, die das Bestehen relativer finanzieller Beharrungs-
zustinde gewahrleisten

2.1 Allgemeines zu Wachstumsintensitditen

Allgemein ist die Wachstumsintensitit «(t) einer differenzierbaren Zeitfunktion
N(t) gegeben durch

_ V()

a(t) N

Ist a(t) bekannt, so ldsst sich durch Integration die zugehérige Zeitfunktion N (t)
wie folgt ausdriicken:

N(t) = N©)ed " 1)

Weil die Verzinsung im folgenden eine wichtige Rolle spielt, wenden wir obige
Definition auf die bekannte Kapitalfunktion an: Werden die Zinsen jeweils am
Jahresende dem Kapital K(0) zugeschrieben, so wichst dieses bei einem Zinsfaktor
r (Zinsfuss ¢ = r — 1) nach n Jahren auf den Betrag

Da
K'(t) = K(0)r*In(r) = In(r) K (t),
gilt fiir die Zinsintensitét

_K'(t) B :
& = N30 = In(r) = In(1 + 1)

und fiir die Kapitalfunktion
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Hier ist die Zinsintensitdt 6 konstant vorausgesetzt. Die Zinsintensitit (instante
Verzinsung) liegt leicht unter dem jdhrlichen Zinsfuss 7; z.B. ist die zu 7 = 0.05
gehorige Zinsintensitit 6 = 0.0488.

Ist die Zinsintensitdt eine Funktion der Zeit, so ist der im Intervall [0, ¢) erzeugte
Zins gegeben durch die Formel:

K(t) - K(0) = / K'(r)dr = / §(r)K (7) dr. (2)
0 0

2.2 Die Fundamentalgleichung

Zum Folgenden zunichst einige Bezeichnungen, wobei bemerkt sei, dass die ver-
wendeten Zeitfunktionen nicht negativ, stetig und wo notwendig auch differenzier-
bar vorausgesetzt sind:
t1
A(t) = Pramieneinnahmefunktion; / A(t) dt = Gesamtprimienein-
tp
nahmenim Zeitintervall [tg, ¢1]

B(t) = Ausgabefunktion

V(t) = Reserve im Zeitpunkt ¢

(t) = Zinsintensitit

(@5

a(t), b(t) und v(t) seien die zu A(t), B(t) und V' (t) gehorenden Wachstumsinten-
sitdten.

Wir nehmen an, dass im Intervall [¢o,¢;] das mit A(¢), B(t) und V' (t) gekennzeich-
nete System sich im finanziellen Gleichgewicht befindet. In diesem Fall sind die drei
Funktionen durch die bekannte Fundamentalgleichung

V(£){6(t) —v(t)} = B(t) — A(?) (3)

verbunden. Wir wollen die Herleitung dieser Beziehung andeuten (vgl. dazu [4],
S. 52 ff.):

Im Zeitintervall [t,t + h) ist der Zuwachs der Reserve unter Beriicksichtigung von
(A) und (2) gegeben durch:

t+h
Vt+h) — V() = f 8(r)V(7) + A(r) — B(r)] dr.

t
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Die Division durch die Intervallinge h und der Grenziibergang h — O fiihrt zur
Differentialgleichung

VI(t) = 6(t)V(t) + A(t) — B(t)

und nach Ersetzen von

schliesslich zur obigen Fundamentalgleichung.

2.3 Neue Bedingungen fiir das Bestehen relativer finanzieller Beharrungs-
zustdnde

Wir erinnern an die Definition des relativen finanziellen Beharrungszustandes fiir
ein beliebiges, aber festes Zeitintervall:

Definition: Ein Versicherungssystem befindet sich im Zeitintervall [tg, ¢1] in einem
relativen finanziellen Beharrungszustand, falls dort die Wachstumsintensitiéiten der
Primieneinnahmefunktion, der Ausgabefunktion und der Reserve gleich sind, also
falls a(t) = b(t) = v(t) = o(t).

Zuerst untersuchen wir ein Versicherungssystem bei geometrischem Wachstum, das
heisst bei konstanten Wachstumsintensititen:

Satz 1: Haben die Funktionen A(t), B(t) und V' (¢), mit A(tp) und B(to) ungleich
Null, im Zeitintervall [to, ;] konstante Wachstumsintensititen, so befindet sich
das System entweder in einem relativen finanziellen Beharrungszustand oder die
Finanzierung geschieht durch Umlage.

Beweis: Sind die Wachstumsintensititen konstant, so folgt aus der Fundamentalglei-
chung wegen (1):

V(to)e”(t_t"){é _ v} . B(to)eb(t-—to) . A(to)e“(t“O)
oder

V(t0){6 — v} = B(tg)e®=)(t=t0) _ A(¢g)ela—v)(t=to),
Nach Differenzierung und kleiner Umformung bekommen wir

(a — U)A(to)ea(t—to) oo (b _ U)B(to)eb(tmto)
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oder
(a — v)A(to) = (b— v)B(tg)e®~¥(~t) = Konstante .

Gemiss Voraussetzung sind A(tg) und B(to) ungleich Null; somit verschwinden
entweder die iibrigen Faktoren, also a = v und b = v, oder der Exponent, das heisst
a = b.Imersten Fall ista = b = v; fallsa = b, ista = b = v oder A(tp) = B(to)
und somit A(t) = B(t), also Umlage. Damit ist der Satz bewiesen.

Ein weiteres Kriterium fiir das Vorliegen eines relativen finanziellen Beharrungszu-
standes liefert

Satz 2: Im Zeitintervall [to, t1] seien die Differenz 6(t) — v(¢) konstant und A(to)
und B(tg) ungleich Null. Gilt dann entweder a(t) = v(t) oder b(t) = v(t), so ist
a(t) = b(t) = v(t).

Wir fithren den Beweis fiir a(t) = v(t). Der Schluss fiir b(¢) = v(¢) ist analog.
Falls a(t) = v(t), so gilt wegen (1)

Hieraus und unter Beriicksichtigung der Fundamentalgleichung folgt

B(t) = V(t){6(t) —v(t)} — A(?)
— A(t) Zgz;{a(t) —o®)} 1|

Der Ausdruck g = [%%g—g{é(t) — v(t)} — 1] ist konstant, deshalb ist

B(t) = BA(t) und B'(t) = BA'(t).

Folglich ist

Wenn fiir £ — oo die Wachstumsintensitédten konvergieren, so ldsst Satz 1 vermuten,
dass alle Intensitéten den gleichen Grenzwert haben, dass sich das System also einem
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relativen finanziellen Beharrungszustand nahert. Wir gehen auf diese Frage ein und
bezeichnen die (endlich vorausgesetzten) Grenzwerte von a(t), b(t), v(¢t) und 6(t)
mit a, b, v und 6.

Zunichst ldsst sich folgendes beweisen:

Lemma: Sind im Falle der Konvergenz der Wachstumsintensititen a(t), b(t), v(t)
und 6(t) die Werte A(to), B(to) und V (tp) verschieden von Null, so sind mindestens
zwei der Grenzwerte a, b, v gleich, und der dritte ist kleiner oder gleich den beiden
andern, ausser es sei 6 = v.

Zum Beweis zeigen wir:

(i)  istw grosser als a und b, so ist § = v oder V (¢g) = 0.
(if)  ista grosser als b und v, bzw. b grosser als a und v, so ist A(ty) = 0, respektive
B(tg) = 0.

Im Falle (i) gibt es ein € > 0 und ein ¢’ > #g, so dass

v(t) >a(t)+& und w(t) >b(t) +e fir t>t.

Aus der Fundamentalgleichung folgt

Flot)—uel) dr Flatei—etrldr
V(#){6(t) — v(t)} = B(t')e? —A(t)e

nun ist

t i

f[a(‘r) —v(r)]dr < —e(t —t') und /[b('r) —o(1)]dr < —e(t —t).

tl tl

Mit t — oo streben beide Integrale gegen —oo und die entsprechenden Werte
der Exponentialfunktion gegen Null, also lim V' (¢'){6(t) — v(t)} = 0. Somit ist
entweder 6 = v oder V(') = 0 = V(o).

Ist a grosser als b und v, so gibt es ein &€ > O und ein t’ > to, so dass a(t) > b(t) +¢
und a(t) > v(t) + ¢ fiir t > ¢’

Wir formen die Fundamentalgleichung um zu

f[v('r)—a(r)] dr f[b(r)—a(r)] dr ,
V(t")e {8(t) —v(t)} = B(t')e¥ - A(t').

Dav(7) — a(r) < —eund b(r) — a(1) < —¢ fiir 7 > ¢, streben auch hier wieder
beide Integrale gegen —oo und die entsprechenden Werte der Exponentialfunktion
gegen Null. Weil §(¢) —v(t) beschrénkt, muss A(t") und damit auch A(to) Null sein.
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Der Schluss fiir den Fall, das b grosser als a und v, ist analog.

Weiter gilt:
Ist ein Grenzwert strikt kleiner als die beiden andern, so ist fiir ¢t — oo die zu-

gehorende Zeitfunktion gegeniiber den beiden andern vernachléssigbar. Das heisst,
falls

1) wv<a=b, ist lim% =1img—gg == ()
(i) b<a=w; ist: lim % = lim —2%3)— =0
(1) a<b=wv, ist: lim % = Jim %%% =

Wir fiihren den Beweis fiir (i); die tibrigen Félle werden analog bewiesen.
Fallsv < a = b, gibteseine > Ound eint’ > tg, so dass a(t) > v(t)+e firt > t'.
Dann ist

e—st=t) 0,

Vit Vit
Also lim Z% = 0. Analog ist lim % =0
" . . A(t)
Fiir v < a = b, gilt weiter lim m = 1, also Umlage.
Es gilt demnach:

Sarz 3: Haben im Zeitintervall [tg,00) die Funktionen A(t), B(t) und V(¢t) fiir
t — oo konvergente Wachstumsintensitédten, so gilt: das System strebt entweder
gegen einen relativen finanziellen Beharrungszustand oder die Finanzierung konver-
giert gegen die Umlage oder A(t) oder B(t) ist gegeniiber V'(t) vernachléssigbar.

Zum Abschluss dieses Kapitels zeigen wir mit einem Beispiel, dass trotz Konvergenz
nicht notwendig alle Intensitdten den gleichen Grenzwert haben. Die Finanzierung
strebt dann gegen die Umlage oder A(t) oder B(t) ist gegeniiber V'(¢) vernachldssig-
bar:

Fiir die Ausgaben-, Reserve- und Zinsfunktion gelte b(t) = b, v(t) = v,
§(t) = 6. Die Intensitédt der Einnahmefunktion kann aufgrund der Fundamental-
gleichung berechnet werden:

A'(t)  bB(to)e?t~t0) — (5 — v)vV (to)e?(tt0)
A(f) ~ Blto)d ) — (6 —0)V(tg)e -
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a(t) konvergiert jeweils gegen den grosseren der Werte b oder v:

Ist v < b, teilt man Zihler und Nenner durch e®*~*0) und sicht, dass mit ¢
gegen Unendlich a(t) gegen b strebt. Analog iiberzeugt man sich, dass bei v > b
a(t) gegen v konvergiert. Falls v = b, ist auch a(t) = b.

3 Anwendung in der Krankenversicherung
3.1  Einleitende Bemerkungen

Im folgenden setzen wir das Bestehen eines relativen finanziellen Beharrungszustan-
des voraus.

Beharrungszustinde sind Denk- und Rechenmodelle, die jedoch der Wirklichkeit
wihrend langer Zeitperioden nahe kommen konnen. Die dynamische Mathematik
erlaubt mit Hilfe einfacher Modellrechnungen vorgesehene Varianten durchzuspie-
len, sich iiber die langfristigen Auswirkungen der moglichen Realisierungen ver-
schiedener Hypothesen Klarheit zu verschaffen und Zusammenhénge aufzudecken.
Zuerst wird die Struktur und Entwicklung der schweizerischen Krankenpflegekosten
beschrieben. Man darf dabei nicht vergessen, dass die Krankenpflegeversicherung
nur ein Teil der Gesundheitsausgaben deckt, vergleiche dazu [2]. In der Schweiz
konnen die Priamien nach Eintrittsaltersgruppen abgestuft sein und diirfen bei den
Frauen hochstens 10 % iiber denjenigen der Ménner liegen. Der Erwachsene bleibt
in der Regel in der bei seinem Eintritt zugeteilten Gruppe. Die Beitrage hingen dann
nicht mehr vom laufenden Alter ab. Bei den Erwachsenen ist die Primienalters-
gruppe fiir Eintritte in den Altern von 26 bis 30 Jahren am tiefsten. Zum Eintrittsal-
ter 26 berechnen wir fiir verdnderliche Zins- und Kostensteigerungssitze jéhrliche
Durchschnittspramien nach dem Umlage- und Anwartschaftsdeckungsverfahren.
Dann gehen wir auf das Verhalten eines Versicherungssystems im relativen finanziel-
len Beharrungszustand ein. Hierzu sei erwihnt, dass in diesem Zustand die Verhalt-
nisse

At) V() A(t) — B(t)
B()’ B(t)’ und 70 usw.
konstant sind (folgt direkt aus Gleichung (1)). Ebenso ist die Differenz
— A
5(0) - a) = 2O A0 -y 40 (@

vie)

konstant (Inhalt des Fundamentalsatzes des relativen finanziellen Beharrungszustan-

des). §* = §(t) — o(t) nennen wir die reduzierte Zinsintensitdt. Aus (4) folgt
A(t) 1 5*V ()

B() B() #)
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40
B(t)
vorgegeben, so ist A(t) durch den Grad der Kapitalisation bestimmt.

Den Quotienten nennen wir hier Grad der Kapitalisation. Sind 6* und B(t)

3.2 Die Struktur der Krankenpflegekosten nach Alter und Geschlecht und deren
zeitliche Entwicklung

Grafik 1 stellt die Krankenpflegekosten pro Versicherten des Jahres 1990 der Kran-

kenkasse KKB (rund 400 000 Versicherte) in Abhdngigkeit von Alter und Geschlecht
dar.

Grafik 1: Krankenpflegekosten pro Versicherten 1990

Franken
5000
4000 2 R e . : ! o L . = Spr— ..;I, M
1 Méanner ' /
2 Frauen
3000 - . 3 Insgesamt i
2000 T
1000 -
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0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Alter
Quelle: KRANKENKASSE KKB

Die Kosten der Frauen steigen bereits ab Alter 15 an, erreichen bei 30 einen er-
sten Hohepunkt, sinken bis zum Alter 42 leicht ab und nehmen erneut zu. Bei den
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Minnern sind die Kosten etwa im Alter 20 am tiefsten, steigen von da an kontinu-
ierlich, nihern sich ungefiahr im Alter 70 der Kurve der Frauen und nehmen dann
wiederum weniger stark zu. Die Durchschnittskosten betragen bei den Méannern Fr.
911.—- und bei den Frauen Fr. 1383.—.

Die Berechnung der Priamien basiert auf Kurve 3; diese Kostenwerte hiangen vom
Alter x und der Zeit ¢ ab und werden im folgenden mit k(z, t) bezeichnet.

In Grafik 2 wird die Entwicklung der Krankenpflegekosten mit derjenigen der
Konsumentenpreise, der Lohne und Gehilter verglichen. Die zugrundeliegenden
Informationen basieren auf der Statistik iiber die Krankenversicherung (Bundesamt
fiir Sozialversicherung, BSV) und dem Statistischen Jahrbuch der Schweiz.

Grafik 2: Entwicklungsvergleich

Iindex
220
200 1 Krankenpflegekosten pro Versicherten
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180 - 3 Konsumentenpreise
160 -
2
140
________________________________ 3
120~ ‘
100 T T T T - T T T T T
1980 1982 1984 1986 1988 1990
Jahr

I Quellen: BfS, BSV

Von 1980 bis 1990 haben sich die Kosten pro Versicherten verdoppelt. Die durch-
schnittliche jahrliche Steigerung betréigt 7,3 %. Im selben Zeitraum sind die Konsu-
mentenpreise bzw. Lohne und Gehilter jéhrlich nur um 3,4 bzw. 4,2 % gestiegen.
Demnach sind jdhrlich die Kosten real um 3,8 % gewachsen.
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Es hat sich gezeigt, dass in erster Ndherung die Kosten in allen Altern gleichmaéssig
steigen. Deshalb nehmen wir fiir das folgende an, dass

k(z,t) = e?k(z,0) = k().

Der Einfluss der Alterung der schweizerischen Wohnbevélkerung auf die Kosten
ist relativ gering: Durch Gewichtung der Kosten des Jahres 1990 mit der schwei-
zerischen Wohnbevolkerung nach Alter und Geschlecht der Jahre 1980 und 1990
erhélt man den alterungsbedingten Anteil der Kostensteigerung. Fiir die angegebene
Periode betrdgt dieser durchschnittlich pro Jahr nominell ein halbes Prozent. Hier
werden wir diesen Einfluss nicht beriicksichtigen.

Wir legen zwecks besserer Reprisentanz im folgenden die Uberlebensordnung I(z)
der Schweizerischen Sterbetafel SM/SF 78/83 zugrunde. So gewichtet ergeben sich
folgende Durchschnittskosten:

ab Alter O: Miénner: Fr. 980.—, Frauen: Fr. 1390.—-

ab Alter 26: Manner: Fr. 1270.—, Frauen: Fr. 1800.— und zusammen Fr. 1550.—.

3.3 Durchschnittsprdmien nach dem Umlage- und Anwartschaftsdeckungsverfah-
ren und zum Verhalten eines Versicherungssystems im relativen finanziellen
Beharrungszustand

Im folgenden gehen wir von der Uberlebensordnung /(z) und den Kosten k(z,)
aus und setzen voraus, dass

k(z,t) = e k(z), b zwischen 0.07 und 0.08 .

Zuerst berechnen wir Durchschnittspramien nach dem Umlage- und Anwartschafts-
deckungsverfahren fiir die zugrundegelegte Bevolkerung ab Alter 26.

In der Umlage, wo Pramien = Durchschnittskosten, betridgt die Durchschnittsprdmie
Fr. 1550.—.

Fiir die Berechnung nach dem Anwartschaftsdeckungsverfahren erinnere man sich
zuerst an die Bezeichnungen fiir den Fall b = 0 (absoluter Beharrungszustand);
vergleiche dazu auch [5]. Hier ist die einmalige Nettopramie zum Eintrittsalter =
gegeben durch

Zidagd) = l(%){l(:c)k(m)+l(m+1)e‘5k(m+1)+l(:z:+2)e_25k(a;+2)+ oo}

Im relativen finanziellen Beharrungszustand berechnen sich die entsprechenden
Grossen mit der reduzierten Zinsintensitit * = 6(¢) — b; vgl. dazu auch [4], S. 59
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(Hauptsatz iiber die Grundstruktur der Pramien im relativen finanziellen Beharrungs-
zustand). Wir wollen diesen Sachverhalt andeuten: Wachsen die Kosten jahrlich mit
der Intensitét b, so erhilt man fiir die einmalige Nettopramie

l(—1$)-{l(a:)k(a:) +i(z+1)e %ek(z +1) +l(z + 2)e e k(z +2) + -+ }

B R"Ec"i{l(m)k(z) Uz + e Ck(z + 1) +i(z + 2 Vh(z +2) + -}

=Z(z;6 — b) = Z(x;6%).

Bei Kostensteigerungen zwischen 7 und 8 % und technischen Zinssétzen von 4 und
5 % erhilt man fiir 6* die Werte —0.02, —0.03 und —0.04. Wie wir gleich sehen, sind
die zugehorigen Pramien zum Eintrittsalter 26 nach dem Anwartschaftsdeckungs-
verfahren sehr hoch. Zum Vergleich werden weitere §*-Werte mitberiicksichtigt.
Den zu 6* gehorigen reduzierten Zinsfuss bezeichnen wir mit 7*.

Auf der Basis der Krankenpflegekosten KKB 1990 und der Schweizerischen Ster-
betafel SM/SF 78/83 ergibt sich folgende Tabelle:

Tabelle 1: Pramien und Grad der Kapitalisation

1 6 Primie A/B V/B
5% 0.049 1050 0.67 6.85
4% 0.039 1110 0.72 7.40
0% 0 1550 1 9.82

—2% —0.020 1900 1.22 10.87
-3% —0.031 2100 1.35 11.27
-4 % —-0.041 2300 1.48 11.57

Gehen wir von einem Rechnungszinsfuss von 4 % und einer Kostensteigerung von
8% aus. Es ist dann 6* = —0.04, und die Jahrespramie betrigt Fr. 2300. — .
Wiirde man mit zeitlich konstanten Kosten rechnen (statische Betrachtungsweise),
so wire 6* = 0.04 und die zugehorige Jahrespramie = Fr. 1110. — . In diesem
Fall entstiinde ein systematisches Defizit. Fiir die Behandlung dynamischer Kosten
versagen statisch gedachte Verfahren.

Die Pramien wachsen mit abnehmendem &6*. Dies ldsst sich mittels Gleichung
(4) erkldren. Vorher veranschaulichen wir anhand Tabelle 2 den Zusammenhang
zwischen dem Verhiltnis A/B und dem Grad der Kapitalisation, vgl. Gleichung (4').



44

Tabelle 2: Das Verhiltnis Pramieneinnahmen zu Ausgaben

Grad der Kapitalisation A(t)/B(t)

V(t)/B(t) 6* = —0.04 —0.02 0 0.04
0 1 1 1 1

0.5 1.02 1.01 1 0.98

2 1.08 1.04 1 0.92

4 1.16 1.08 1 0.84

6 1.24 1.12 1 0.76

8 1.32 1.16 1 0.68

10 1.40 1.20 1 0.60

11 1.44 1,22 1 0.56

12 1.48 1.24 1 0.52

Gleichung (4) ist an kein festes Finanzierungsverfahren gebunden. Fiir vergleich-
bare Kapitalisationsgrade stellen wir eine sehr gute Ubereinstimmung der Werte der
Tabellen 1 und 2 fest. So lesen wir z.B. fiir * = —0.02 aus Tabelle 1 (Berechnung
nach dem Anwartschaftsdeckungsverfahren) einen Kapitalisationsgrad von 10.87
und ein Pramienverhiltnis von 1.22 ab; Tabelle 2 gibt fiir den Kapitalisationsgrad
11 das Pramienverhiltnis 1.22 an.

Sehen wir uns nun Gleichung (4) niher an:

Ist 6* > 0, also 6(t) > p(t), so ist B(t) > A(t), das heisst die Pramien sind tiefer
als die Kosten.

Im Grenzfall 6* = 0 erhdlt man die reine Umlage: A(t) = B(t). Die vollen Zinsen
V(t)é(t) dienen allein zur Aufstockung der Reserve, ohne dass sie zur Finanzie-
rung des Systems beitragen. Die Reserve und ihre weitere Aufstockung wéren nur
sinnvoll unter der Annahme einer beschrankten Dauer des Beharrungszustandes mit
einem spéteren 6* > 0.

Falls 6* < 0, miissen die Prdmien hoher als die der reinen Umlage sein, um
zusitzlich zur Deckung der Ausgaben eine immer hohere Aufstockung der Reserve
zu sichern. Fiir diese Situation ist im allgemeinen die Umlage sinnvoll.

Hugo Huber
Eichholz
1735 Giffers
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Zusammenfassung

Die dynamische Mathematik der Sozialen Sicherheit geht von einer sogenannt offenen Risikogemein-
schaft aus, einer Bevolkerung, die die Eigenschaft der Perennitiit, der unbeschrinkten Dauer besitzt.
Grundlegend ist der Begriff des relativen finanziellen Beharrungszustandes, in welchem per Definition
die Wachstumsintensititen der Einnahmen, Ausgaben und Reserve gleich sind.

In dieser Arbeit werden neue Bedingungen aufgestellt, die das Bestehen des relativen finanziellen Behar-
rungszustandes gewihrleisten: Bei konstanten Wachstumsraten oder — unter bestimmten Konditionen —
konstantern Verhiltnis Reserve zu Einnahmen, respektive Reserve zu Ausgaben befindet sich ein Versi-
cherungssystem bereits in einem solchen Zustand; konvergieren die Wachstumsintensititen fiir ¢ gegen
Unendlich, so konvergiert, abgesehen von Ausnahmefillen, auch das Versicherungssystem gegen einen
relativen finanziellen Beharrungszustand.

Es wird auch auf die Anwendung in der Krankenversicherung eingegangen: Struktur und Dynamik
der schweizerischen Krankenpflegekosten werden beschrieben und — withrend der Dauer des relativen
finanziellen Beharrungszustandes — der Einfluss verschiedener Finanzierungsverfahren auf die Primien
sichtbar gemacht.

Résumeé

Les méthodes mathématiques dynamiques de la sécurité sociale supposent la pérennité des populations.
Les états stationnaires relatifs (stables) présentent un intérét particulier: ils supposent 1'égalité des trois
intensités de I’évolution (encaisse de primes, prestations et provisions).

L’article présente des conditions suffisantes pour I’éxistence d’un état stationnaire relatif. Il montre en
particulier que la convergence des trois intensités de I’évolution lorsque ¢ tend vers I'infini implique la
convergence du systéme vers un état stationaire relatif.

Le modéle est utilisé enfin pour examiner différentes méthodes de financement de 1’assurance-maladie
en Suisse, spécialement dans le domaine des soins de santé.

Summary

The dynamic mathematical methods of social insurance are based on the assumption of a perennial
population. Of a particular interest is the relative stationary (stable) situation, in which the three forces of
growth (of premium income, of benefits and of the reserves) are equal.

We derive sufficient conditions for the relative stationary situation. It is also shown that convergence
of the three forces of growth when ¢ goes to infinity implies convergence of the system to the relative
stationary situation.

The model is then applied to examine different funding methods in the context of Swiss health insurance,
in particular health care.



	Zu den dynamischen Methoden in der Versicherungsmathematik : neue Bedingungen, die das Bestehen relativer finanzieller Beharrungszustände gewährleisten / Anwendung in der Krankenversicherung

